
Auszahlplan mit MWA/MWR freien Entnahmen

Anlage € 100.000,00 €

Anteilspreis bei Kauf € 1,00
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1 2,00% 100.000,00 1,02000 0,00 0,00% 0,00% 1,02000 € 0,00 € 0,00 € 0,00 100.000,00                 -   102.000,00      

2 2,00% 100.000,00 1,04040 0,00 0,00% 0,00% 1,04040 € 0,00 € 0,00 € 0,00 100.000,00                 -   104.040,00      

3 2,50% 100.000,00 1,06641 0,00 5,00% 0,00% 1,11973 € 0,00 € 0,00 € 0,00 100.000,00                 -   111.973,05      

4 2,75% 100.000,00 1,09574 5.000,00 15,00% 0,00% 1,26010 € 750,00 € 4.250,00 € 3.878,67 96.121,33      5.000,00 121.122,17      

5 3,00% 96.121,33 1,12861 5.000,00 20,00% 0,00% 1,35433 € 1.000,00 € 4.000,00 € 3.544,19 92.577,14    10.000,00 125.380,00      

6 2,75% 92.577,14 1,15965 5.000,00 25,00% 0,00% 1,44956 € 1.250,00 € 3.750,00 € 3.233,75 89.343,39    15.000,00 129.508,29      

7 2,00% 89.343,39 1,18284 5.000,00 0,00% 5,00% 1,12370 € 0,00 € 5.000,00 € 4.449,60 84.893,79    20.000,00 95.394,82        

Entnahmen berechnen sich wie folgt:

Aus vorg. Police sollen ab Jahr 4. 5.000,00 € p.a. entnommen werden.

Da im Jahr 4. ein SB in Höhe von 15,00% vorhanden ist, müssen nur Anteile für € 4.250,00 verkauft werden.

Da im Jahr 5. ein SB in Höhe von 20,00% vorhanden ist, müssen nur Anteile für € 4.000,00 verkauft werden.

Zusatzinfo gem. Verbraucherinformation:

Achtung:
Es handelt sich hierbei um eine stark vereinfachte Darstellung bei der die Abschluss- und Folgekosten nicht berücksichtigt wurden.

Massgeblich sind alleine die gültigen Fondsprospekte des entsprechenden Fonds in der jeweils gültigen Version. 26.05.2011

Bei regelmäßigen Auszahlungen oder einmaligen Teilauszahlungen oder beim Abzug von Vertragsgebühren wird 

der Schlussbonus miteinberechnet, so dass zum Erreichen des Auszahlungsbetrags oder des Gebührenabzugs 

weniger Fondsanteile aufgelöst werden müssen.


